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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Andreas Winhart, Ralf Stadler, Franz Bergmüller, Katrin Ebner-
Steiner, Christoph Maier und Fraktion (AfD) 

Moratorium bis 2025 für Streuobstwiesen und Dauergrünland 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Bewirtschaftungsvorschriften für die vom 
Volksbegehren „Artenvielfalt“ betroffenen Dauergrünlandflächen und Streuobstwiesen 
vorerst auszusetzen, bis die Biotopkartierung endgültig erfolgt ist. 

Dieses Moratorium soll mit sofortiger Wirkung eintreten und einen Bestandsschutz für 
die Flächeneigentümer bis einschließlich dem Jahr 2025 gewährleisten. 

 

 

Begründung: 

Zahlreiche Besitzer von Streuobstwiesen und Dauergrünland in Bayern befürchten ne-
gative Konsequenzen für Bewirtschaftung, Nutzung und bauliche Weiterentwicklung der 
vom Gesetzentwurf zum Artenschutzvolksbegehren betroffenen Flächen. Zahlreiche 
Rodungen von Streuobstwiesen sind derzeit in Bayern zu verzeichnen. Damit wird der 
im Volksbegehren gezeigte Wille der Bevölkerung ad absurdum geführt und ein Weiter-
bestand dieser schützenswerten Flächen, die bislang auf freiwilliger Basis gepflegt und 
bewirtschaftet wurden, ist gefährdet. Im Sinne des Volksbegehrens, welches den Erhalt 
und den Schutz von Streuobstwiesen und Dauergrünland vorsieht, ist es durch man-
gelnde Information von Seiten der Staatsregierung zu einer Verunsicherung der Besit-
zer gekommen. Die Rodung weiterer Flächen muss daher dringend verhindert werden. 
Für die betroffenen Flächen ist ein Moratorium zu erlassen, um den Erhalt der Streu-
obstwiesen vor dem möglichen Inkrafttreten der Gesetze aus dem Artenvielfalt-Volks-
begehren zu sichern. 

 


